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Karte 7: Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie sonstige Schutzgüter - Vorzugsvariante
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Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie

Stufe III Zulässigkeitsgrenzbereich - Stufe III a

Grenze des Untersuchungsgebietes

Schutzgebiete / geschützte Flächen

Stufe III Zulässigkeitsgrenzbereich - Stufe III b

Belastungsbereich - Stufe II a

Belastungsbereich - Stufe II b

%UNt

Grenzen des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes
(nachrichtliche Übernahme)

Stadt Neustadt am Rübenberge
Nienburger Str. 31
31535 Neustadt am Rübenberge

aufgestellt:

NMaßstab 1 : 5.000 (im Original)

250 0 250 500 Meter

%UFs1 Betroffenheit einer wertbestimmenden Art (Bitterling) des FFH-Gebietes Nr. 90 "Aller (mit Barnbruch), 
untere Leine, untere Oker" [DE 3021-301] - erhebliche Beeinträchtigung gemäß § 34 BNatSchG

Hinweis:  Aus Gründen der Rechtssicherheit wird vorsorglich davon ausgegangen, dass der im Rahmen des 
                 Vorhabens beanspruchte Graben am Schloss innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes liegt. Die 
                 endgültige Entscheidung darüber obliegt allerdings der zuständigen Naturschutzbehörde.

baubedingte Störwirkungen auf Brutvogelarten 

Hinweis:  Neben den oben angeführten Arten ergeben sich zusätzliche erhebliche Beeinträchtigungen des Stieglitz, 
                 der Goldammer, des Gelbspötters, des Grauschnäpper und der Gartengrasmücke (Herleitung siehe Kap. A1.1 
                 im Anhang des Textteils sowie auch Kap. 9)

Beeinträchtigung von Teilen des Schloss Landestrost

Beanspruchung von Teilen des Landschaftsschutzgebietes "Mittlere Leine" (LSG H 027)

Die oben aufgeführten Verluste beinhalten zugleich Auswirkungen im Belastungsbereich auf die Schutzgüter Mensch, 
Tiere und Landschaft sowie Kulturgüter.

gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter Biotop

gemäß § 22 NAGBNatSchG gemäß § 22 Abs. 4 NAGBNatSchG pauschal geschützter Land-schaftsbestandteile 
im Sinne von § 29 BNatSchG

Sonstiges
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b
bLSG H 027

b
b Landschaftsschutzgebiet (nachrichtliche Übernahme)

FFH-Gebiet Nr. 90 "Aller (mit Barnbruch), untere Leine, 
untere Oker (DE 3021-301)
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Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung ©


